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Revidiertes Erbrecht tritt am 1. Januar 2023 
in Kraft 

Der Bundesrat hat entschieden, das revidierte 
Erbrecht auf den 1. Januar 2023 in Kraft zu setzen. 
Mit dem neuen Recht können Erblasserinnen und 
Erblasser künftig über einen grösseren Teil ihres 
Nachlasses frei verfügen. Das revidierte Erbrecht 
ist flexibler als bisher ausgestaltet. Erblasserinnen 
und Erblasser können künftig über einen grösse-
ren Teil ihres Nachlasses frei verfügen. Heute ste-
hen Kindern drei Viertel des gesetzlichen Erbteils 
als Pflichtteil zu. Künftig wird es nur noch die 
Hälfte sein. Der Pflichtteil der Eltern entfällt mit 
der Revision ganz. Jener des Ehepartners und des 
eingetragenen Partners bleibt dagegen unverän-
dert. Wer seinen Nachlass mittels Testament ent-
sprechend seinen Wünschen regeln möchte, wird 
in Zukunft also weniger stark durch Pflichtteile 
eingeschränkt werden. Sie oder er kann freier 
über das Vermögen verfügen und so beispiels-
weise eine faktische Lebenspartnerin oder einen 
faktischen Lebenspartner stärker begünstigen. 
Der Bundesrat hat entschieden, die Revision auf 
den 1. Januar 2023 in Kraft zu setzen. 
 
Unternehmensnachfolge soll zusätzlich erleich-
tert werden: Die Reduktion der Pflichtteile er-
leichtert auch die Nachfolgeregelung bei Fami-
lienunternehmen, was sich positiv auf die Stabili-
tät von Unternehmen auswirkt und Arbeitsplätze 
sichert. Um bei der erbrechtlichen Übertragung 
eines Unternehmens weitere Stolpersteine zu be-
seitigen, will der Bundesrat die Unternehmens-
nachfolge mit weiteren erbrechtlichen Massnah-
men zusätzlich erleichtern. Er hat dazu im April 
2019 eine separate Vorlage in die Vernehmlas-
sung geschickt und wird voraussichtlich im Ver-
laufe dieses Jahres die entsprechende Botschaft 
zuhanden des Parlaments verabschieden. 
 
Quelle: Eidg. Justiz- und Polizeidepartament 
EJPD, Bern 

 

Überbrückungsleistungen ab 1. Juli 2021 

Der Bundesrat hat beschlossen, das neue Bundes-
gesetzt und die Verordnung über Überbrückungs-
leistungen für ältere Arbeitslose auf 1. Juli 2021 in 
Kraft zu setzen. Personen, die nach dem 58. Al-
tersjahr ihre Stelle verloren haben und nach 60 
von der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert 
worden sind, können bis zum Bezug einer Alters-
rente Überbrückungsleistungen (ÜL) erhalten. 

Liebhaberei oder selbstständige 
Erwerbstätigkeit?  

Damit die Steuerbehörden Verluste aus einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit ablehnen, muss 
über mehrere Jahre hinweg deutlich sein, dass 
eine Gewinnerzielung nicht realistisch ist. Der 
Zeitraum, innerhalb welchem zwingend Gewinne 
zu erwirtschaften sind, damit noch von einer Ge-
winnerzielungsabsicht ausgegangen werden 
kann, lässt sich nicht generell festlegen. Die Ver-
anlagungsbehörde muss jeden Fall individuell be-
urteilen und darf keine Pauschalregeln anwen-
den. 
 
Quelle: BGE 2C_495/2019 vom 19.6.2020 
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Krankheitskosten; Nicht-Listen-Spital 

Patienten, welche solche von der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung nicht gedeckten Lei-
stungen in Anspruch nehmen, ohne über eine Zu-
satzversicherung zu verfügen, bezahlen diesen 
Betrag selber. Unter dem Titel «Krankheits- und 
Unfallkosten» abziehbar sind nur die Aufwendun-
gen für Heilbehandlungen, die der Erhaltung und 
Wiederherstellung der körperlichen, geistigen o-
der psychischen Gesundheit dienen (finales Ele-
ment) und hierzu geeignet und erforderlich (kau-
sales Element), insgesamt also «indiziert» sind. 
Der Abzug für Krankheits- und Unfallkosten ist 
zwar nicht als Sozialabzug ausgestaltet, er hat 
aber eine sozialpolitische Stossrichtung. Er be-
misst sich nach den effektiv angefallenen Kosten 
und trägt damit der verminderten wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit Rechnung. Der blosse 
Umstand, dass die Steuerpflichtige durch die 
Wahl eines anderen Spitals oder den Abschluss ei-
ner Zusatzversicherung die Kosten hätte vermei-
den können, führt zu keiner Verweigerung des 
Abzugs. Anders verhält es sich, was die zusätzli-
chen Hotelleriekosten auf der halbprivaten Abtei-
lung betrifft. Der zusätzliche Komfort ist im Re-
gelfall medizinisch nicht indiziert. Auch bei ge-
bührender Achtung des sozialpolitischen Ziels 
spricht nichts dafür, ein einzig dem Komfort und 
der Bequemlichkeit dienendes «Zimmer-Up-
grade» zum Abzug zuzulassen. 
 
Quelle: TREX, Ausgabe 3/21 (3.6.2021) 
 
 

 
 

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Testament und einem Erbvertrag? 

Bei einem Testament bestimmt alleine der Erb-
lasser, wer vom Erbe profitieren kann. Nur die 
Pflichtteile sind geschützt, der Rest des Vermö-
gens ist frei verteilbar. 
 
Der Erbvertrag wird von mehreren Personen ab-
geschlossen. Gemeinsam legen sie fest, wer was 
erben soll. Alle beteiligten Parteien müssen damit 
einverstanden sein, wenn eine Partei ihn ändern 
oder auflösen will. Der Erbvertrag hat eine hohe 
Bindungswirkung und alle Beteiligten wissen, wer 
wieviel erben wird. 
 
Ein Notar muss den Erbvertrag beurkunden und in 
Gegenwart zweier Zeugen unterzeichnen lassen. 
Die Kosten eines Erbvertrags belaufen sich auf 
höchstens 1% des Nettovermögens. 

Erweiterte pauschale Besteuerung der 
privaten Nutzung von Geschäftsfahrzeugen 

Die private Nutzung des Geschäftsfahrzeugs soll 
mit einer Pauschale besteuert werden können, 
die neu auch die Fahrkosten zum Arbeitsort um-
fasst. Das Eidgenössische Finanzdepartement 
(EFD) setzt diese Verordnungsänderung auf den 
1. Januar 2022 in Kraft. 
 
Die Berufskostenverordnung regelt für die direkte 
Bundessteuer neu, dass die private Nutzung des 
Geschäftsfahrzeugs (inkl. Arbeitswegkosten) pro 
Monat mit 0,9 Prozent des Fahrzeugkaufpreises 
versteuert werden kann. Bisher beträgt die Pau-
schale 0,8 Prozent. Die Fahrkosten zum Arbeits-
ort (ohne Aussendienstanteil) müssen seit dem 
1. Januar 2016 mit 70 Rappen pro Kilometer als 
Einkommen in der Steuererklärung deklariert 
werden. Davon können bei der direkten Bundes-
steuer bis maximal 3000 Franken als Berufskosten 
abgezogen werden, während die Kantone 
Höchstbeträge oder unbeschränkte Beträge er-
lauben. 
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Mit der neuen Regelung entfallen die Aufrech-
nung für den Arbeitsweg und der Fahrkostenab-
zug bei der direkten Bundessteuer. Dazu entfällt 
für Arbeitgeber die Pflicht, den Anteil Aussen-
dienst auf dem Lohnausweis zu deklarieren. Trotz 
der Änderung bleibt es jedoch weiterhin möglich, 
die effektive private Nutzung mit einem Fahrten-
heft abzurechnen und den Fahrkostenabzug gel-
tend zu machen. Im Interesse eines einheitlichen 
Lohnausweises können die Kantone die Verord-
nungsänderung bei den kantonalen Steuern über-
nehmen. Bei Übernahme des Vorschlags durch 
Kantone mit unbeschränktem Fahrkostenabzug 
oder einem Fahrkostenabzug von über 3000 Fran-
ken entstünden diesen leichte Mehreinnahmen. 
Mit der Verordnungsänderung erfüllt das EFD 
eine Motion der Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen, die von den Eidgenössischen 
Räten angenommen worden ist. 
 
Quelle: Eidg. Finanzdepartament EFD, Bern 

Saloppes Verhalten im Umgang mit der 
Steuererklärung wird nicht belohnt 

Ein Steuerpflichtiger reichte trotz mehrerer Mah-
nungen keine Steuererklärung ein, sondern teilte 
seiner Gemeinde mit, dass sein Einkommen und 
sein Vermögen plus minus unverändert seien und 
somit keine neue Veranlagung nötig sei. Der Auf-
forderung der Gemeinde, eine ausgefüllte Steuer 
erklärung einzureichen, kam er nicht nach. Auf 
die erste Busse von CHF 50 reagierte er mit einem 
Einspruch, mit dem er bis vor das Bundesgericht 
gelangte. Das Gericht liess seine von einem Arzt 
bestätigte Begründung, dass er «im Hinblick auf 
Abgabe der aktenkundig nicht einfachen und un-
nötig unzumutbar viel Zeit kostenden Steuerer-
klärungen ernsthaft, zunehmend und dauerhaft 
gehandicapt» sei, nicht gelten. Da er in der Lage 
war, selber durch alle gerichtlichen Vorinstanzen 
zu klagen, liess das Gericht auch nicht zu, dass er 
eine Krankheit vorschob. Seine zusätzliche Klage 
auf Schadenersatz (wofür war unklar) wurde auch 
abgewiesen.  
 
Quelle: BGE 2C_117/2021 vom 11.2.2021 

Was bedeutet „Meistbegünstigung“ des 
Ehepartners? 

Treffen Ehepaare keine Vorkehrungen für den 
Todesfall, können bei der Erbteilung Probleme 
mit dem gemeinsamen Wohneigentum entste-
hen. Besonders dann, wenn die Kinder auszuzah-
len sind und das Geld  dazu fehlt. Dagegen lässt 
sich einfach vorsorgen: mit der sogenannten 
Meistbegünstigung. 

 

Das Vorgehen ist wie folgt: 

 im Ehevertrag wird die gesamte Errun-
genschaft dem Ehepartner zugewiesen. 
Das Eigenheim gilt in den meisten Fällen 
als Errungenschaft. 

 Der Erbteil der Kinder kann durch ein 
Testament oder einen Erbvertrag weiter 
verringert werden. Mit einem Erbver-
zichtsvertrag können die Erben komplett 
auf ihr Erbe verzichten. 
 

Heiratet der überlebende Ehepartner noch-

mals, ist die Meistbegünstigung ein Nachteil 

für die Kinder. Durch eine Wiederverheira-

tungsklausel können diese Probleme vermie-

den werden. Ebenfalls verhindert eine De-

menz- bzw. Pflegebedürftigkeitsklausel den 

Vermögensverzehr durch Pflegebedürftigkeit. 

Mit dieser Klausel erhalten die Erben beim 

Erstversterben eines Ehegatten ihren gesetzli-

chen Erbanteil, wenn der hinterbliebene El-

ternteil pflegebedürftig ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trotz gewissenhafter Bearbeitung und sorgfältiger Recherche 
kann keine Haftung für den Inhalt der Beiträge übernommen 
werden. Konsultieren Sie im Zweifelsfalle eine Fachperson. 


